
Klingt gut!
Viele Unternehmen setzen heute auf Sound Branding und 
inszenieren ihre Marken auch akustisch mit kurzen Tonfolgen. 
Diese Klänge können markenrechtlich geschützt werden.

Eine der bekanntesten Melodien der Welt, die mit ei-
ner Marke in Verbindung gebracht wird, ist der »No-
kia-Tune«, den wir tagtäglich auf Millionen von Han-
dys als Klingelton hören. Seit 1994 setzt Nokia auf 
diese Tonfolge. Lediglich die Klangfarbe wurde regel-
mäßig re-designed – vom fiependen 90er-Jahre Klin-
gelton über ein Klavier und eine Gitarre bis hin zum 
modernen Elektrosound. 

Nokia und das Crowdsourcing
Nokia hatte im September 2011 weltweit ein wei-
teres Re-Design via Crowdsourcing öffentlich aus-
geschrieben. Bis Ausschreibungsschluss lagen über 
6.000 Variationen des Nokia-Tunes vor. Eine beacht-
liche Vielfalt von Hip-Hop über Heavy Metal, Jazz 
und Klassik bis hin zu Techno wurde arrangiert, pro-
duziert und hochgeladen. Der am 10. Oktober von 
der Öffentlichkeit und einer Fachjury auserwählte 
Klingelton – eine pumpende Dancefloor Dubstep 
Version – wird ab 2012 auf alle neuen Nokia Han-
dys installiert und als Download angeboten. Für die 
Abtretung sämtlicher Rechte erhielt der Gewinner 
ein Honorar in Höhe von 7.500 Euro. 
In der Audio Branding und Sound Design-Branche 
entbrannte mit Beginn der Ausschreibung eine hit-
zige Debatte über die Sinnhaftigkeit und Rechtmä-
ßigkeit des Crowdsourcings. Das Briefing und somit 
die Beurteilungskriterien für die Klingeltöne waren 
dünn: »Fresh, expressive, original, and creative yet di-
stinctively a Nokia Tune. In the spirit of ‚Connecting 
People’.« Einen Großteil der Einreicher haben aber 
selbst diese wenigen Vorgaben nicht besonders interes-
siert. Und auch die öffentlichen Abstimmungen (pu-
blic votes) deuteten deutlich darauf hin, dass Spaßver-
sionen schnell zu Favoriten werden. 
Für Nokia brachte die Aktion jedenfalls viel Publicity 
sowie eine weltweite Mobilisierung und Involvierung 
der Community. Außerdem gab es Ideen und Entwür-
fe en masse, die keine Agentur hätte liefern können – 
und das Ganze zu überschaubaren Kosten. Hart für 
die Jury: Alle 6.000 Klingeltöne mussten gehört und 

in einer 1- bis 5-Sterne-Rangliste bewertet werden. Die 
Nokia-Geschichte verdeutlicht, dass es ein wachsen-
des Bewusstsein für einen eigenen Klang bei Marken 
gibt. Aus gutem Grund, denn es wird für das Mar-
keting immer schwieriger, ein Produkt in den Köpfen 
der Zielgruppe zu verankern. Neurowissenschaftliche 
Erkenntnisse bestätigen die Kraft des Marketings mit 
allen Sinnen. Es überrascht kaum, dass sich Marken, 
die wir über mehrere Sinne erleben können, stärker in 
unserem Bewusstsein einprägen. Flagship- und Con-
cept-Stores tragen diesem Trend Rechnung. 

Ganzheitliches Audio Branding
Ein ganzheitliches Audio Branding oder auch Sound 
Branding ist indes noch rar. Die meisten Unternehmen 
reduzieren ihre strategisch akustischen Handlungen 
noch auf ein solitäres zwei- bis viersekündiges Sound-
logo. Doch das greift zu kurz. Ein Audio Branding be-
rührt den kompletten akustischen Auftritt einer Mar-
ke. Und das beinhaltet die musikalische, wie auch die 
stimmliche und die Sound Design-Ebene. Erst wenn 
eine Marke an allen akustischen Berührungspunkten 
konsequent und konsistent auftritt, kann sie ein eige-
nes Klangprofil aufbauen. Marken wie O2 und Audi 
ist dies bereits gut gelungen.
Und wenn es funktioniert, kann eine Marke sich über 
Klang klar positionieren, deutlich vom Wettbewerb 
differenzieren und dem Konsumenten Orientierung 
geben. Je klarer und einheitlicher akustisch kommu-
niziert wird, desto schneller wird der Markenklang 
von der Zielgruppe gelernt. Die Wiedererkennung 
setzt bei gesendeten Spots schneller ein und führt 
somit zu einer höheren Mediaeffizienz: Gewünschte 
Recall-Werte lassen sich mit weniger Media-Schal-
tungen erreichen. 
Entscheidend ist, dass ein Klang konzipiert wird, der 
zur Marke und ihren strategischen Zielen passt. Ein-
zigartig und unverwechselbar muss er sein. Für die 
Entwicklung werden im besten Fall die Markenwerte, 
der visuelle Auftritt, das Branchenumfeld, aktuelle 
Trends und Hörgewohnheiten der Zielgruppe ebenso 
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amelodische Hörmarken handelt es sich um natürli-
che oder synthetische Geräusche. 
Anfangs war unklar, wie solche Hörmarken im Regi-
ster eingetragen werden sollen. Das Recht fordert ei-
ne grafische Darstellbarkeit, um für Dritte nachvoll-
ziehbar zu machen, was Schutzgegenstand der Marke 
ist. Bei melodischen Hörmarken wird eine »Notation« 
von den Ämtern akzeptiert. Auf diese Weise kann die 
Klangphrase schlichtweg nachgespielt werden. Ame-
lodische Marken können jedoch naturgemäß nicht 
durch eine Notation dargestellt werden. Hier kom-
men allenfalls Frequenzoszillogramme, Sonagramme 
oder die Mittel der Onomatopöie in Betracht, um den 
Klang zu visualisieren. 
Allerdings ist es für Dritte nahezu unmöglich, zu über-
prüfen, wie weit der Schutzumfang der Marke reicht, 
wenn beispielsweise allein ein Sonagramm hinterlegt 
ist. Das Deutsche Patent- und Markenamt trägt da-
her zurzeit keine amelodischen Marken ein. Anders 
das für die Eintragung europaweit geltender Marken 
zuständige Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt 
in Alicante. Das EU-Amt akzeptiert amelodische Hör-
marken, wenn neben einem Oszillogramm oder einem 
Sonogramm auch eine Tondatei beigefügt wird, die im 
Onlineregister des Amtes für Jeden abrufbar ist. Die 
wohl bekannteste amelodische eingetragene Marke ist 
das Brüllen des Löwen von MGM. Beispiele für regis-
trierte melodische Hörmarken sind das Telekom Logo, 
der Storck-Song »Merci, dass es Dich gibt« und natür-
lich der Nokia-Tune.            Alexander Wodrich, Alexander Späth

berücksichtigt wie eine etwaige existierende Marke-
nidee, auf die ein Klang aufbauen kann. 

Grenzen des Crowdsourcing
Ob sich das Crowdsourcing wirklich zur strategischen 
Markenarbeit eignet, muss indes bezweifelt werden. 
Wenn man plant, den zum Markenzeichen gewor-
denen Nokia-Klingelton auf über 100 Millionen End-
geräte zu spielen, ist es riskant, sich den Entwürfen 
der Masse auszusetzen. Das Ergebnis muss weitest-
gehend beliebig bleiben, da es unmöglich ist, bei tau-
senden von Einreichungen auch noch dahinterliegende 
Konzepte zu hinterfragen. So wird sich wohl auch nie 
gänzlich beantworten lassen, warum gerade der – zu-
gegebenermaßen sehr modern klingende – Dubstep-
Klingelton gewonnen hat.

Klang als schützenswerter Markenbestandteil
Wenn aber eine strategisch stimmige Soundentwick-
lung gelingt, wird der Markenklang zu einem Mar-
kenwert, den man schützen sollte. Vor etwa 20 Jahren 
wurde das Markenrecht in Bezug auf die zulässigen 
Markenformen liberalisiert. Seitdem sind auch »non-
traditional signs« schützbar. 
Das gilt nicht nur für Farb- oder Farbkombinati-
onsmarken, Bewegungsmarken oder Positionsmar-
ken. Auch Klänge, gleich ob melodische oder amelo-
dische Hörmarken, können im Register eingetragen 
werden. Melodische Hörmarken stellen eine musika-
lische Phrase dar (Töne, Tonfolgen, Melodien). Bei 
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